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Geschäft Nr. 6a  

 
 
 

Parlamentssitzung vom 23. Oktober 2006 

Bericht und Antrag 
des Gemeinderates an das Parlament 

betreffend 

Morillon, Baufelder 17 und 18, Genehmigung der Mehrwertabschöpfung 

  
 
 

1. Um was geht es? 

Am 17. Mai 1992 verabschiedeten die Stimmberechtigten von Köniz die Quartierplanung Mo-
rillongut. Gestützt darauf wurde am 14. Oktober 1994 zwischen den Grundeigentümern und 
der Gemeinde ein Infrastrukturvertrag 1 und eine Vereinbarung über die Abschöpfung des 
planerischen Mehrwertes im Planungsperimeter Morillon (Vereinbarung; Beilage 1) abge-
schlossen. Darin ist vorgesehen, dass die Gemeinde den Mehrwert etappenweise in Form von 
m2 Bruttogeschossfläche (BGF) abschöpft. Für jede Etappe muss jeweils ein separater Mehr-
wertabschöpfungsvertrag abgeschlossen werden. Eine Barentschädigung ist in der Vereinba-
rung zwar nicht wörtlich vorgesehen, sie wird aber auch nicht explizit ausgeschlossen. Da der 
Gemeinde die Wahl zwischen dem Bezug des Mehrwertes in bar oder in Form von BGF zu-
steht, ist das Geschäft nicht gebunden. Deswegen ist das Parlament als finanzkompetente 
Behörde für die Genehmigung des vorliegenden Mehrwertabschöpfungsvertrages (Beilage 2) 
zuständig. Vorliegend geht es einzig darum. 

Im Jahr 2000 hat der Grosse Gemeinderat der Mehrwertabschöpfung in analoger Form für das 
Baufeld 13 zugestimmt. Die Abschöpfung für die Baufelder 11 und 12 erfolgte 2002 / 2003 und 
fiel in die Zuständigkeit des Gemeinderates. Vor allem aus finanzpolitischen Gründen wird 
auch für die Baufelder 17 und 18 eine Mehrwertabschöpfung in Form von Geld beantragt. 

2. Vertragsinhalt 

Gemäss Art. 6 Buchstabe c) der Vereinbarung steht der Gemeinde insgesamt eine Fläche von 
9'000 m2 BGF Wohnnutzung zur Verfügung. Sie erhält ihre Anteile proportional zum Anteil, 
welche die Planungsgemeinschaft Morillon von ihren insgesamt 131'000 m2 BGF jeweils kon-
sumiert. Die Baufelder 17 und 18 umfassen gemäss Baugesuch 9'396 m2 BGF. Der Anteil der 
Gemeinde beträgt somit 645,5 m2 BGF2. Bei einer Entschädigung von Fr. 727.-- / m2 BGF 
ergibt dies einen Betrag von Fr. 469'298.--. Der Landwert wurde in einem Gutachten ermittelt. 
Die Summe muss innert 60 Tagen seit Rechtskraft der Baubewilligung bezahlt werden.  

3. Weitere Etappen / Alternative 

Mit der beantragten Abschöpfung des Mehrwertes in bar schafft die Gemeinde kein Präjudiz 
für kommende Etappen. Die Gemeinde wird frei entscheiden können, ob sie den Mehrwert in 
bar oder in Form von BGF beziehen will.  

Alle bisherigen Barentschädigungen ergeben einen Betrag von Fr. 1'160'437.-- für insgesamt 
1596,2 m2 BGF. Diese Fläche entspricht zwölf 4 1/2 - Zimmerwohnungen und hätte nicht für 
ein separates Baufeld ausgereicht. Für die verbleibenden rund 7'400 m2 BGF an 
Mehrwertabschöpfung kann sich die Gemeinde immer noch für die Varianten Entschädigung in 
bar oder in Form von BGF entscheiden. 

                                                
1
 Der Infrastrukturvertrag ist für das vorliegende Geschäft nicht von Bedeutung und wird deshalb nicht beigelegt. 

2
 9'396 : 131'000 x 9‘000 = 645,5 
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4. Antrag 

Der Gemeinderat unterbreitet dem Parlament folgenden  

Beschlussesentwurf 

1. Das Parlament nimmt Kenntnis vom Bericht des Gemeinderates betreffend den Entwurf 
des Mehrwertabschöpfungsvertrages vom 11. September zwischen der Bauherrschaft 
Morillon und der Gemeinde die Baufelder 17 und 18 betreffend.  

 
2. Das Parlament genehmigt den Entwurf des Mehrwertabschöpfungsvertrages, welcher 

der Gemeinde für die Baufelder 17 und 18 einen Betrag von Fr. 469'298.00, zahlbar in-
nert 60 Tagen nach Erhalt der Baubewilligung, zusichert.  

 
 
 
 

 

Köniz, 27. September 2006 Der Gemeinderat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen: 
1. Entwurf Mehrwertabschöpfungsvertrag vom 11. September 2006. 
2. Vereinbarung über die Abschöpfung des planerischen Mehrwertes im Planungsperime-

ter Morillon vom 14. Oktober 1994.  
 




















